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Einziehung einer Teilfléche von ca. 590 m2 des GrundstÀckes Gemarkung Eisenach,
WaldhausstraÀe, Flur 56, Flurstilck-Nr. 5659/1 — Vorbehaltlich des Abschlusses des
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Betreff
Einziehung einer Teilfläche von ca. 590 m2 des Grundstückes Gemarkung Eisenach,
Waldhausstraße, Flur 56, Flurstück-Nr. 5659/1 - Vorbehaltlich des Abschlusses des
widerspruchslosen Einziehungsverfahrens

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen
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Einziehung einer TeiiÀéiche von ca. 590 m’ des Grundst. Gemark. EA, Waldhausstr. Seite: 2
AZ: 66.1 .63.02-03/O6

i. Beschlussvorschlaq

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehltz
Der Stadtrat beschlie¿t:

Die Einziehung einer noch zu vermessenden Teilfléche der Waldhausstra¿e, Flur 56, FlurstUck-
Nr. 5659/1, Gemarkung Eisenach, geméil. § 8 Thiiringer Stra¿engesetz (ThiJrStrG) vorbehaltlich
des Abschlusses des widerspruchslosen Einziehungsverfahrens.

ll. Begriindung

lm Rahmen des Gesamtvorhabens Entvvicklungskomplex ,,Tor zur Stadt“ soll in Erweiterung der
bereits mit Stadtratsbeschluss 0118/2005 vom 21.01.2005 und Notarvertrag vom 20.01.2005
verkauften Grundstticke eine weitere Teilfléche von ca. 590 m2 des Grundstijckes der Flur 56,
FlurstÀck-Nr. 5659/1 (Bereich Parkplatz Waldhausstrafke), ebenfalls an die Becker GmbH
verkauft werden. Auf beigefugtem Lageplan ist die genannte Teilfléche farblich gekennzeichnet.

Die Einziehung ist gemé¿ § 8 Abs. 1 Satz 1 ThL'|rStrG die Allgemeinverfiigung, durch die eine
gewidmete StraI?>e die Eigenschaft einer iiffentlichen StraBe verlien. Die o.g. Teilfléche soll
geméÀ § 8 ThUrStrG eingezogen werden.

Die Stadt Eisenach ist geméfl § 47 Abs. 2 ThUrStrG Tréger der Straflenbaulast. Nach § 8 Abs.
2 Satz 1 und 2 ThUrStrG kann eine éffentlich gewidmete Strafke durch den StraI3enbau|ast-
tréger eingezogen werden, wenn sie fiir den allgemeinen Verkehr entbehrlich geworden ist
(Entfall der Verkehrsbedeutung) oder Uberwiegende Griinde des bffentlichen Wohls fiJr eine
Einziehung sprechen. Hier Uberwiegen die Grtlnde des éffentlichen Wohls in Bezug auf die
Realisierung der Verlegung der B 19 und der daraus resultierenden Realisierung des
Entwicklungskomplexes ,,Tor zur Stadt“. Die o.g. Fléche ist somit fur den Verkehr entbehrlich.

Der Einziehung steht nicht entgegen, sollte das Projekt ,,Tor zur Stadt“ nicht veiwirklicht werden.
Durch entsprechende Widmungsverfiigung wiirde o.g. Fléche wieder dem éffentlichen Verkehr
zugefiiihrt werden kénnen. Die Absicht der Einziehung wurde geméfb § 8 Abs. 3 Satz 1
ThUrStrG am 21.03.06 éffentlich bekannt gemacht. lnnerhalb der 3monatigen Ankundigungsfrist
sind Einwendungen mbglich. Aus diesem Grunde tritt die Rechtskraft dieses Beschlusses nur
ein, wenn das Einziehungsverfahren innerhalb der vorgesehenen gesetzlichen Frist ohne
Widerspruch abgeschlossen werden kann. Gemé¿ § 8 Abs. 4 ThiJrStrG entféllt mit der Ein-
ziehung der Allgemeingebrauch und die widerrufiiche Sondernutzung der einzuziehenden
Fléche.

Rechte Dritter, Kosten des Vertrages etc. sind in einem abzuschlie¿enden Verkaufsvertrag zu
regeln.

Lage:
Gemeinde: Eisenach
Gemarkung: Eisenach
Flur: 56
Flursttick: 5659/1
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Einziehung einer TeilÀäche von ca. 590 m' des Grundst. Gemark. EA, Waldhausstr. Seite: 2
AZ: 66.1 .63.02-03/O6

l. Beschlussvorschlaq

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Die Einziehung einer noch zu vermessenden Teilfläche der Waldhausstraße, Flur 56, Flurstück-
Nr. 5659/1, Gemarkung Eisenach, gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vorbehaltlich
des Abschlusses des widerspruchslosen Einziehungsverfahrens.

ll. Begründung

lm Rahmen des Gesamtvorhabens Entvvicklungskomplex „Tor zur Stadt“ soll in Enıveiterung der
bereits mit Stadtratsbeschluss 0118/2005 vom 21.01.2005 und Notarvertrag vom 20.01.2005
verkauften Grundstücke eine weitere Teilfläche von ca. 590 m2 des Grundstückes der Flur 56,
Flurstück-Nr. 5659/1 (Bereich Parkplatz Waldhausstraße), ebenfalls an die Becker GmbH
verkauft werden. Auf beigefügtem Lageplan ist die genannte Teilfläche farblich gekennzeichnet.

Die Einziehung ist gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 ThürStrG die Allgemeinverfügung, durch die eine
gewidmete Straße die Eigenschaft einer öffentlichen Straße verliert. Die o.g. Teilfläche soll
gemäß § 8 ThürStrG eingezogen werden.

Die Stadt Eisenach ist gemäß § 47 Abs. 2 ThürStrG Träger der Straßenbaulast. Nach § 8 Abs.
2 Satz 1 und 2 ThürStrG kann eine öffentlich gewidmete Straße durch den Straßenbaulast-
träger eingezogen werden, wenn sie für den allgemeinen Verkehr entbehrlich geworden ist
(Entfall der Verkehrsbedeutung) oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls für eine
Einziehung sprechen. Hier überwiegen die Gründe des öffentlichen Wohls in Bezug auf die
Realisierung der Verlegung der B 19 und der daraus resultierenden Realisierung des
Entwicklungskomplexes „Tor zur Stadt“. Die o.g. Fläche ist somit für den Verkehr entbehrlich.

Der Einziehung steht nicht entgegen, sollte das Projekt „Tor zur Stadt“ nicht verwirklicht werden.
Durch entsprechende Widmungsverfügung würde o.g. Fläche wieder dem öffentlichen Verkehr
zugeführt werden können. Die Absicht der Einziehung wurde gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1
ThürStrG am 21.03.06 öffentlich bekannt gemacht. Innerhalb der 3monatigen Ankündigungsfrist
sind Einwendungen möglich. Aus diesem Grunde tritt die Rechtskraft dieses Beschlusses nur
ein, wenn das Einziehungsverfahren innerhalb der vorgesehenen gesetzlichen Frist ohne
Widerspruch abgeschlossen werden kann. Gemäß § 8 Abs. 4 ThürStrG entfällt mit der Ein-
ziehung der Allgemeingebrauch und die widerrufliche Sondernutzung der einzuziehenden
Fläche.

Rechte Dritter, Kosten des Vertrages etc. sind in einem abzuschließenden Verkaufsvertrag zu
regeln.

Lage:
Gemeinde: Eisenach
Gemarkung: Eisenach
Flur: 56
Flurstück: 5659/1
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